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Anlage 1 - Übersicht 
 

 
Lage Bauwerke 2 und 3  grün: Gemeindeeigentum 
 
 
Anlage 2 – Beispiel einer Flachbrücke 
 

 
Flachbrücke mit renaturiertem Gewässer 
 
 
  

Herrnburger 
Hauptstr.  
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Anlage 3 – Entbehrlichkeit von Bauwerk 2 
 
Der WBV begründete den erforderlichen „Ersatzneubau“ von Bauwerk 2 mit einer nur hierüber 
möglichen Zuwegung des Eigentümers von FlSt 89 zu seiner Eigentumsfläche. 
 
Diese Aussage ist unzutreffend.  
 
FlSt 89 ist in seinem nördlichen Bereich über die FlSte 81 und 77/2 direkt an den öffentlichen 
Straßenraum angebunden: 
 

 
Zuwegung FlSt 89 von Norden über öffentliche Flurstücke 
 
Der WBV begründete den „Ersatzneubau“ von Bauwerk 2 weiter mit einer nur hierüber möglichen 
Zuwegung für Gewässerunterhaltungen auf den FlSten 89 und 92/2 sowie des dortigen 
Abschnittes des Palinger Baches. 
 
Diese Aussage ist unzutreffend.  
 
Der Palinger Bach ist (wie bisher) aus Richtung Süden über die Straße „Fetteck“ sowie zusätzlich 
über die o.g. Zuwegung beidseitig erreichbar. Die Unterhaltungsgewässer auf FlSt 89 und FlSt 92/2 
sind ebenfalls aus Richtung Norden über die o.g. Zufahrt erreichbar. 
 
Zusätzlich besteht eine Zufahrtmöglichkeit über FlSt 92/1 von der „Straße Schattin“ aus. Hier 
verläuft eine in der Unterhaltungspflicht des WBV liegende Rohrleitung, deren Unterhaltungs-
streifen von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Dass hier zwischenzeitlich ein Gartenzaun 
errichtet wurde, der eine Zufahrt erschwert, ändert nichts an dieser Tatsache. Ein solcher Zaun 
wäre mit einem Tor zu versehen (vgl. § 41 WHG). 
 
Bauwerk 2 ist deshalb entbehrlich. 

FlSt 81, 
öffentlich  

FlSt 77/2, 
öffentlich  

FlSt 
89 

Zuwegung  
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Zuwegung über „Straße Schattin“ 
 
 

 
Übersichtslageplan 
 
Eine gesonderte Zuwegung zu BW 2 (öffentlicher Weg) besteht zudem nicht. Die Eigentümerin von 
FlSt 76 würde durch eine Nutzung des Bauwerkes als öffentlicher Überweg in unzulässiger Weise 
dauerhaft belastet. 
 
 

Zuwegung  

Zuwegung 
FlSt 89  

BW 2  
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